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Textliche Festsetzung: 
 
Die in violetter Farbe gekennzeichneten Gebäude im Bereich der Wallneyer Höfe und der Teich südöstlich des 
Hauses Wallneyer Straße 94 sind zu erhalten. 
 
 
Kennzeichnung: 
 
Unter den im Verfahrensgebiet liegenden Flächen geht der Bergbau um. 



Textliche Festsetzungen S 14 Gr. II Nr.143                                                     Seite 1 von 1



Textliche Festsetzung:

Die in violetter Farbe gekennzeichneten Gebäude im Bereich der Wallneyer Höfe und der Teich südöstlich des Hauses Wallneyer Straße 94 sind zu erhalten.

Kennzeichnung:

Unter den im Verfahrensgebiet liegenden Flächen geht der Bergbau um.


